
bisherigen Anträgen nicht berücksichtigt haben, so hat 
er jederzeit die Möglichkeit, aber auch die Pflicht, sich 
mit einer entsprechenden Anregung an die Parteien zu 
wenden. Diese Pflicht hat das Oberlandesgericht ver
letzt, obwohl sehr wohl die Möglichkeit bestanden hätte, 
den Streit der Parteien über die Auflösung der beiden 
nebeneinander bestehenden und ineinander übergrei
fenden Gemeinschaften in einem Urteil zu entscheiden. 
Er hätte den Parteien einen viel besseren Dienst ge
leistet, wenn er sie darauf hingewiesen hätte, daß sie mit 
einer Verurteilung zur Einwilligung der Verklagten in die 
Aufhebung der Erbengemeinschaft nicht viel mehr er
halten als ein Stück Papier, mit dem sie in der Praxis 
kaum etwas anfangen können. Der Richter hätte viel 
fortschrittlicher gehandelt, wenn er sich der Möglich
keiten voll bewußt geworden wäre, die ihm eine den 
heutigen Verhältnisssen angepaßte Anwendung der 
Grundsätze über die Naturalteilung (§ 752 BGB) für die 
konkrete und zweckmäßige Erledigung des vorliegen
den Rechtsstreits geboten hätte. Davon aber hat das 
Oberlandesgericht keinen Gebrauch gemacht.

Stattdessen hat es in einer prozeßrechtlich un
möglichen Weise der Verklagten den zum Nachlaß ge
hörigen Miteigentumsanteil der Erbengemeinschaft 
übertragen, und zwar durch ein Urteil, das nicht etwa 
deklarativ einen Rechtsanspruch der Verklagten gegen 
den Kläger auf Übertragung des Eigentumsanteils fest
stellte, sondern das unmittelbar rechtsändernd, also kon
stitutiv in den bisherigen Rechtszustand eingriff und 
ihn zu Gunsten der Verklagten abänderte. Solche „Gestal
tungsurteile“ aber läßt unsere Gesetzgebung — wieder
um aus sehr wohl erwogenen Gründen — nur in ganz 
bestimmten Fällen zu, die hier im einzelnen nicht er
örtert zu werden brauchen. Es gibt jedenfalls keine ge
setzliche Möglichkeit, konstitutiv aus angeblichen „Bil
ligkeitsgründen“ in das bisherige Privateigentum be
stimmter Personen oder Personengemeinschaften einzu
greifen, um es auf eine andere Person durch Urteils
spruch zu übertragen. Das verbietet auch die Verfas
sung der Deutschen Demokratischen Republik, die das 
Privateigentum anerkennt und schützt und Enteignun
gen nur zum Wohle der Allgemeinheit und auf gesetz
licher Grundlage zuläßt (Art. 22, 23). Ein Rechts
anspruch der Verklagten auf Übertragung des der 
Erbengemeinschaft zustehenden Miteigentums auf sie 
läßt sich in keiner Weise begründen, und er ließe sich 
auch im vorliegenden Falle prozeßrechtlich am aller
wenigsten durchführen, da ein Teilhaber an der Erben
gemeinschaft, nämlich der Bruder des Klägers, in der 
Berufungsinstanz überhaupt nicht mehr am Verfahren 
beteiligt war.

Aus allen diesen Gründen muß vor einem solchen 
Verfahren gewarnt werden, das der Willkür im Zivil

prozeß Tür und Tor öffnen würde. Das geht am aller
wenigsten an im Bereiche einer demokratischen Ge
setzlichkeit, deren Grundsätze insbesondere in den 

. Art. 127 und 144 unserer Verfassung eindeutig fest
gelegt worden sind. Der vorliegende Fall bot keinen 
Anlaß dazu, etwa den Inhalt des Privateigentums im 
Lichte unserer gewandelten gesellschaftlichen Zu
stände, also im Sinne des Art, 24 Abs. 1 unserer Ver
fassung, wonach Eigentum verpflichtet und sein Ge
brauch dem Gemeinwohl nicht zuwiderlaufen darf, 
und etwa der Art. 1 und 4 zu überprüfen. Es handelte sich 
vielmehr um die ganz einfache Frage, nach welchen 
Rechtsgrundsätzen sich die Parteien über bisher gemein
schaftliches Eigentum auseinanderzusetzen haben. Hier 
bot das geltende Recht jede nur denkbare Möglichkeit, 
um zu einer gerechten, zweckmäßigen und unseren heu
tigen Verhältnissen angepaßten Entscheidung zu ge
langen.

Vor einer Rechtsprechung, wie sie das Oberlandes
gericht Dresden in dem vorliegenden Falle geübt hat, 
muß um so nachdrücklicher gewarnt werden, als beim 
Obersten Gericht in den letzten Monaten wiederholt 
Fälle bekannt geworden sind, in denen Oberlandes
gerichte unter Berufung auf § 242 BGB zu ähn- 

Tich bedenklichen Entscheidungen gekommen N sind. 
Es handelte sich dabei regelmäßig um Fälle, in 
denen die verworrenen wirtschaftlichen Zustände 
der letzten Kriegszeit und die Verhältnisse der 
ersten Nachkriegszeit oder die sich aus der Wäh
rungsumstellung ergebenden Interessengegensätze von 
irgendwelchem Einfluß auf die Entscheidung über 
die Ansprüche der Parteien waren. In solchen Fällen 
sind die Gerichte mehrfach dazu übergegangen, Ver
mögensschäden, die aus den erwähnten Ursachen ent
standen waren, auf die beteiligten Parteien zu verteilen, 
und zwar nicht nur der Höhe nach unter Berücksichti
gung des § 287 ZPO, sondern dem Grunde nach, weil 
angeblich die Billigkeit es verlange, daß die Parteien 
diese Schäden gemeinsam zu tragen hätten. Die Urteile 
enthielten sich auch in diesen Fällen einer klaren Stel
lungnahme zu den Rechtsansprüchen der Parteien, sie 
umgingen vielmehr die Rechtsfragen und nötigten den 
Parteien auf diese Weise in der Sache einen Zwangs
vergleich auf, mehrfach sogar, nachdem entsprechende 
vorhergegangene Vergleichsvorschläge des Gerichts von 
den Parteien aus irgendwelchen Gründen abgelehnt 
waren. Auch mit einem derartigen Verfahren muß in 
Zukunft Schluß gemacht werden. Die demokratische Ge
setzlichkeit verlangt vom Richter eine klare Entschei
dung auf gesetzlicher Grundlage, die er nicht aus Be
quemlichkeitsgründen — denn darauf laufen alle solche 
Versuche letzten Endes hinaus — umgehen darf.

Eine westdeutsche Bestätigung 
des spekulativen Charakters des Wechselstubenkurses

Dr. Werner A r t z t ,  Hauptreferent im Ministerium der Justiz

Schon wiederholt ist ausgeführt und begründet wor
den, daß der westberliner Wechselstubenkurs in keiner 
Weise den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, son
dern ausgesprochen spekulativen Charakter trägt und 
daß einige wenige sich an der Kursdifferenz auf ge
radezu betrügerische Art und Weise bereichern. Es gibt 
— wie schon wiederholt gezeigt wurde — nicht nur eine 
große Zahl von Lebenshaltungskosten, die in West
deutschland und Westberlin mit denen in der Deut
schen Demokratischen Republik auf gleicher Höhe 
liegen (wie z. B. Miete, Gas, Strom usw.), sondern es 
verstärkt sich — und dies besonders in letzter Zeit — 
die Tendenz, daß infolge des allgemeinen Ansteigens 
der Preise in Westdeutschland in Auswirkung der Re
militarisierung die Lebenshaltungskosten nominell 
höher liegen als in der Deutschen Demokratischen Re
publik. Erinnert sei nur an die Verkehrstarife in 
Westberlin.

Eine Bestätigung dieses ständigen Währungsbetrugs
manövers findet sich in dem Beschluß des Landgerichts 
Hannover vom 30. Januar 1951 — 1 T 42/51 —, abge
druckt in der „Neuen Juristischen Wochenschrift“ vom
15. März 1951, S. 240, der interessanterweise in seiner

Begründung Bezug nimmt auf einen vom Deutschen 
Institut für Wirtschaftsforschung in Westberlin kürz
lich veröffentlichten sogenannten „Warenkorbvergleich“.

Das Gericht hatte sich mit der Unterhaltsleistung 
eines in Westdeutschland lebenden Schuldners an seine 
in der Deutschen Demokratischen Republik lebende 
geschiedene Ehefrau zu befassen. In dem Beschluß 
heißt es wörtlich:

„Der Unterhaltsberechtigte muß also in Ostmark 
soviel erhalten, daß er sich damit in der Ostzone 
den gleichen Unterhalt beschaffen kann, den er 
mit der ihm zustehenden Urteilssumme in DM- 
West im Westwährungsgebiet erhalten würde. Eine 
Anrechnung des geleisteten Ostmarkbetrages auf 
die Unterhaltsschuld kann daher mit Rücksicht auf 
den unterschiedlichen Wert der beiden Währungen 
nicht im Verhältnis 1 :1 erfolgen. Die Zahlung 
in Ostmark befreit demgemäß nicht in ihrer nomi
nellen Höhe, sondern nur insoweit, als sie die Be
friedigung des Urteilsanspruchs nach den oben 
festgestellten Gründen tatsächlich gewährleistet.

Der Prüfung, ob und inwieweit das der Fall ist, 
kann nicht nur der jeweilige Wechselstubenkurs
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